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Der Artikel befasst sich mit der Vereinbarkeit von (hes-
sischen) beamtenrechtlichen Altersgrenzenregelungen
mit dem Europarecht. In jüngster Vergangenheit hat
sich das Verwaltungsgerichts Frankfurt a. M. mit dieser
Problematik befasst. Der Verfahrensgang und die we-
sentlichen Argumentationslinien des Urteils des Ver-
waltungsgerichts Frankfurt a. M. vom 20.08.2011 
(Az: 9 K 4663/11.F) werden zusammenfassend darge-
stellt. Das vorgenannte Urteil steht im engen Zusam-
menhang mit dem Urteil des europäischen Gerichts-
hofs vom 21.07.2011 (Az: C-159/10, C-160/10). In der
genannten Entscheidung kam das Verwaltungsgericht
Frankfurt a. M. zu dem Ergebnis, dass die allgemeine
Altersgrenze für Beamtinnen und Beamte für den au-
tomatischen Übertritt in den Ruhestand eine unmittel-
bare Diskriminierung wegen Alters darstellt. Ein Recht-
fertigungsgrund für die Altersdiskriminierung bestand
nicht. 

1. Sachverhalt und Verfahrensgang

Der Kläger war seit dem 01.09.1994 bis zu seinem
Ausscheiden am 30.09.2009 Oberstaatsanwalt im Bun-
desland Hessen. Das hessische Ministerium der Justiz,
für Integration und Europa teilte dem Kläger mit, dass
er mit Ablauf des Monats August 2009 nach Erreichen
der Altersgrenze in den Ruhestand trete. Daraufhin be-
antragte der Kläger unter Bezug auf § 50 Abs. 3 hessi-
sches Beamtengesetz (HBG), den Eintritt in den Ru-
hestand um ein Jahr hinauszuschieben. 
Dieser Antrag wurde durch das hessische Ministerium
der Justiz, für Integration und Europa abgelehnt. 
Zur Begründung führte das Ministerium aus, dass es
an einem dienstlichen Interesse im Sinne des 
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§ 50 Abs. 3 HBG für den Aufschub der Pensionierung
eines Beamten fehle. Insbesondere sei vorliegend nicht
zu befürchten, dass sich die Pensionierung des Ober-
staatsanwaltes negativ auf den Geschäftsablauf der
Verwaltung auswirke. Es lägen keine Probleme bei der
Rekrutierung von Nachwuchskräften im staatsanwalt-
schaftlichen Dienst vor. 

http://www.rehmnetz.de/Shop/Personal/Beamtenrecht/Disziplinarrecht/Disziplinarrecht-in-Bund-und-Laendern.html
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Gegen diesen Bescheid legte der Kläger Widerspruch
ein und beantragte gleichzeitig im Wege eines Eilver-
fahrens vor dem Verwaltungsgericht, die Pensionierung
zumindest bis zum 31.08.2010 aufzuschieben, sodass
es ihm ermöglicht sei, bis zu diesem Zeitpunkt das Amt
als Oberstaatsanwalt weiterhin auszuüben. Das Ver-
waltungsgericht gab dem Eilantrag des Klägers statt.
Das Ministerium schob daraufhin den Eintritt des Ru-
hestandes des Klägers um einen Monat bis zum Ablauf
des 30.09.2009 hinaus. 
Die Zugunsten des Klägers erlassene einstweilige An-
ordnung wurde vom hessischen Verwaltungsgerichts-
hof aufgehoben, der Eilantrag des Klägers wurde ab-
gelehnt. 
Konsequenterweise wurde auch der Widerspruch des
Klägers zurückgewiesen. Dem Kläger wurde die Ur-
kunde zum Übertritt in den Ruhestand mit Ablauf des
30.09.2009 ausgehändigt. Der Kläger übte seither das
Amt als Oberstaatsanwalt nicht mehr aus und bezog
das ihm zustehende Ruhegehalt. 
Mit der erhobenen Klage beantragte der Kläger festzu-
stellen, dass er über den 30.09.2009 hinaus im Amt
eines Oberstaatsanwalts in Beamtenverhältnis zum
Beklagten verblieben und nicht entsprechend 
§ 50 Abs. 1 HBG in Ruhestand getreten ist. 
Im Rahmen des Klageverfahrens hat das Verwal-
tungsgericht Frankfurt a. M. dem europäischen Ge-
richtshof die Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob die
beamtenrechtlichen Altersgrenzenregelungen in Hes-
sen mit dem Verbot der Altersdiskriminierung mit euro-
päischem Gemeinschaftsrecht vereinbar seien. 

2. Die Entscheidung des europäischen 

Gerichtshofs vom 21.07.2011

Auf die Vorlage des Verwaltungsgerichts Frankfurt a.
M. stellte der europäische Gerichtshof in seiner Ent-
scheidung vom 21.07.2011 (Az: C-159/10, C-160/10)
folgenden Leitsatz auf: 

„I. Die Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom
27.11.2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rah-
mens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in

Beschäftigung und Beruf steht einem Gesetz wie dem
hessischen Beamtengesetz in der Fassung des Ge-
setztes vom 14.12.2009, dass die zwangsweise Ver-
setzung von Beamten auf Lebenszeit, im vorliegenden
Fall Staatsanwälten, in den Ruhestand mit Vollendung
des 65 Lebensjahrs vorsieht, wobei sich höchstens bis
zum vollendeten 68. Lebensjahr weiter arbeiten dürfen,
wenn es im dienstlichen Interesse liegt, nicht entgegen,
sofern dieses Gesetz zum Ziel hat, eine ausgewogene
Altersstruktur zu schaffen, um die Einstellung und die
Beförderung von jüngeren Berufsangehörigen zu be-
günstigen, die Personalplanung zu optimieren und
damit Rechtsstreitigkeiten über die Fähigkeit des Be-
schäftigten, seine Tätigkeit über ein bestimmtes Alter
hinaus auszuüben, vorzubeugen, und es die Errei-
chung dieses Ziels mit angemessenen und erforderli-
chen Mitteln ermöglicht. 

II. Die Angemessenheit und Erforderlichkeit der fragli-
chen Maßnahme ist nachgewiesen, wenn sie im Hin-
blick auf das verfolgte Ziel nicht unvernünftig erscheint
und auf Beweismittel gestützt ist, deren Beweiskraft
das nationale Gericht zu beurteilen hat. 

III. Ein Gesetz wie das hessische Beamtengesetz in
Fassung des Gesetzes vom 14.12.2009, dass den
zwangsweißen Übertritt von Staatsanwälten in den Ru-
hestand mit Vollendung des 65 Lebensjahres vorsieht,
ist nicht allein deshalb inkohärent, weil es ihnen in be-
stimmten Fällen erlaubt, bis zum vollendeten 68. Le-
bensjahr weiter zu arbeiten, es außerdem Bestimmun-
gen enthält, die den Übertritt in den Ruhestand vor
Vollendung des 65. Lebensjahres erschweren sollen,
und andere Rechtsvorschriften des betreffenden Mit-
gliedstaats das Verbleiben im Dienst von bestimmten
Beamten, insbesondere bestimmten Wahlbeamten,
über dieses Alter hinaus vorsehen und das Ruhe-
standsalter schrittweise von 65 auf 67 Jahre anheben.“

Der OLGH kam in seiner Entscheidung zu dem Ergeb-
nis, dass eine Diskriminierung wegen des Alters bei
vorliegen von Rechtfertigungsgründen als rechtens an-
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zusehen sei und gelangte weiterhin zu dem Ergebnis,
dass die Prüfung für das Vorliegen von Rechtferti-
gungsgründen bzw. die Feststellung der jeweiligen tat-
sächlichen Verhältnisse den nationalen Gerichten zu
Entscheidung zugewiesen sei. 

3. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts 

Frankfurt a. M. 

Nach weiteren Ermittlungen kam das Verwaltungsge-
richt Frankfurt a. M. zu dem Ergebnis, dass eine Recht-
fertigung der Altersdiskriminierung im vorliegenden Fall
nicht gegeben sei. Das Verwaltungsgericht Frankfurt a.
M. gab daher der Klage statt und verpflichtete das Land
Hessen dazu, den Kläger über die gesetzliche Alters-
grenze hinaus weiter zu beschäftigen. 
Zur Begründung findet das Verwaltungsgericht Frank-
furt a. M. zusammengefasst aus, dass die beamten-
rechtlichen Altersbegrenzungsregelungen des Landes
Hessen keine Zielbestimmung enthalte. Nach der
Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofs sei es
jedoch Voraussetzung, dass der Mitgliedsstaat, vorlie-
gend das Land Hessen, mit seiner Regelung ein er-
kennbares legitimes Ziel verfolge. Auch den Materia-
lien des hessischen Landtages konnten keine
ausreichenden Zielbestimmungen entnommen werden.
Es fand sich lediglich ein Anhaltspunkt darauf, dass mit
den Altersgrenzenregelungen eine ungünstige Alters-
schichtung vermieden werden solle. Tiefergehende
Ausführungen hierzu waren dem Gesetzesmaterialien
nicht zu entnehmen. Selbst wenn man unterstellen
würde, dass das Ziel der Altersgrenzenregelungen die
Förderung von Neueinstellungen sei, könne von Sei-
ten des Gerichts nicht festgestellt werden, dass die Re-
gelungen tatsächlich und systematisch für diesen
Zweck eingesetzt werden. Die Ermittlungen des Ver-
waltungsgerichts ergaben, dass mehr ruhestandsbe-
dingte Personalabgänge vorlägen als Neueinstellun-
gen. Das Gericht nahm daher an, dass die Altersgrenze
im bedeutsamen Umfang faktisch für Personaleinspa-
rungen verwendet wurde. Die Einsparung von finan-
ziellen Mitteln könne jedoch eine Altersdiskriminierung
nicht rechtfertigen. Diese Überlegung brachte das Ge-
richt zu der Auffassung, der Klage stattzugeben.
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Jede Woche bloggt unser Experte Dr. Maximilian
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rund ums Beamtenrecht. Die neuesten Beiträge: 

Die Notdurft des Beamten als Dienstunfall

Fehlzeitenbericht: Sind Beamte krank oder faul?

Dienstunfall des Brillenträgers: Kein Ersatz für Gleit-
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